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Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 20 "Floating Houses Fuhlendorf" der Ge-
meinde Fuhlendorf 
hier: Stellungnahme gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Schreiben vom 16. Dezember 2021 (Posteingang: 16. Dezember 2021) wurde ich um 
Stellungnahme gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zum o. g. Bauleitplanentwurf gebeten. Als Bewer-
tungsgrundlage haben dazu vorgelegen: 

- Planzeichnung (Entwurf) im Maßstab 1 : 1.000 mit Stand vom 12. September 2021  
- Begründung mit Stand vom 12. September 2021  

 
Nach erfolgter Beteiligung ergeht hierzu folgende Stellungnahme: 

Städtebauliche und planungsrechtliche Belange 
Verwendung von DIN-Vorschriften 
Hiermit weise ich darauf hin, dass in der Bekanntmachung zur Auslegung der Planunterla-
gen, auf die Möglichkeit der Einsichtnahme der verwendeten DIN-Vorschriften im Amt oder 
der Gemeinde hingewiesen werden muss. Dieser Hinweis in der Bekanntmachung ist immer 
dann notwendig, wenn sich erst durch die Einsichtnahme der DIN-Vorschrift der Inhalt der 
Planunterlagen erschließt. Im vorliegenden Fall wird in der „Textlichen Festsetzung“: 
„3. Festsetzung zu Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnah-
men zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 
Nr. 20, 25a, b und Abs. 6 BauGB)“ auf DIN-Vorschriften verwiesen. Ein nicht erfolgter Hin-
weis in der Bekanntmachung auf die Möglichkeit der Einsichtnahme in der Gemeinde kann 
zu einer Unwirksamkeit des Bebauungsplanes führen.  

Zudem ist die Festsetzung nicht hinreichend bestimmt, da nicht ausgeführt wird, um wel-
che DIN-Vorschriften es sich handelt. Eine Anpassung ist notwendig.  

Höhe baulicher Anlagen 
Der Bezugspunkt „Geländehöhe“ kann sich durch Aufschüttungen und Abgrabungen ändern. 
Aufschüttungen und Abgrabungen wären möglich und könnten vollkommen andere Höhen 
von baulichen Anlagen, im Vergleich zu den sonstigen baulichen Anlagen im Siedlungsbe-
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reich, ermöglichen. Es sollte geprüft werden, ob diese Veränderungen in den Geländehö-
hen in das städtebauliche Konzept passen.  

Es gibt eine Doppelung des Wortes „beziehen“ in der Festsetzung „2. Maß der baulichen 
Nutzung, Höhe baulicher Anlagen“. 

Der Abschnitt der Festsetzung: „Für notwendige Geländer, Beleuchtung und technische An-
lagen gilt die Höhenbeschränkung nicht.“ ist nicht eindeutig genug. Es müssen Erläuterun-
gen, was genau „notwendig“ bedeutet in den Planunterlagen zu finden sein. In der Begrün-
dung im Kapitel „7.2.2 Maß der baulichen Nutzung, Höhenfestsetzung“ steht geschrieben: 
„Montierte Geländer und notwendige Befestigungen (Halterungen) für z.B. Sonnensegel 
o.ä. bleiben von dieser Festsetzung unberührt. Sie dürfen die festgesetzten max. Gebäude-
höhen überschreiten.“ Diese Beschreibung lässt viel Interpretationsspielraum. Eine Anpas-
sung der Begründung sollte vorgenommen werden.  

Planzeichen 
Das Planzeichen „Baugrenze“ entspricht nicht der Planzeichenverordnung. In der folgenden 
Abbildung ist der zutreffende Blauton zu erkennen.  

 

Bei den Planzeichen „Grenze Inkommunalisierungsbereich“ und „private Carports und Ab-
stellräume für die Ferienhäuser im SO1ab/b“ handelt es sich nicht um „Sonstige Planzei-
chen“, sondern um Planzeichen ohne Normcharakter. Zudem handelt es sich hier wahr-
scheinlich um private Carports und Abstellräume für „SO1a/b“ und nicht um „SO1ab/b“. 
Eine Anpassung sollte vorgenommen werden.  

Bemaßung in der Planzeichnung 
In der Planzeichnung sind die Lage festgesetzter Flächen, insbesondere der Baufelder 
„SO2“ und „SO3“ und Straßenverkehrsflächen, nicht zweifelsfrei nachvollziehbar. Auch 
wenn es sich hier um ein Sondergebiet handelt und ein Vorhabensträger mit einem spezifi-
schen Vorhaben dahintersteht, sollten die Bemaßungen für die Öffentlichkeit und die spä-
tere rechtssichere Anwendung sinnvoll und in ausreichendem Maße ergänzt werden.   

Weiterhin werden folgende Aussagen aus der Äußerung des Landkreises vom 16. Oktober 
2018 aufrechterhalten: 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
Die auf der Planzeichnung sehr eng gefassten Baugrenzen lassen auf einen vorhabenbezo-
genen Plan hindeuten. Es sollte daher geprüft werden, ob nicht eher ein „Vorhabenbezo-
gene Bebauungsplan“ vorliegt. In diesem Fall wäre ein Vorhaben- und Erschließungsplan 
gemäß § 12 BauGB zu erstellen und den Unterlagen beizufügen. 

First- und Traufhöhe 
Bei der Kombination der Festsetzung von einem Vollgeschoss und der jeweiligen Gebäude-
höhe zu vermuten, dass die Ferienhäuser kein Flachdach sondern ein ausgebautes Dachge-
schoss erhalten sollen. Dementsprechend sollte die Gebäudehöhe als First- bzw. Traufhöhe 
festgesetzt werden. 

Bauaufsicht  
Auf das verfahrensrechtlich vorgeschriebene Anzeigeverfahren nach § 62 LBauO M-V für die 
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Ferienhäuser im Geltungsbereich nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes wird hier hinge-
wiesen. 

Umweltschutz  
Immissionsschutz 
Grundsätzliche immissionsschutzrechtliche Belange stehen der Planung nicht entgegen. 

Von Stellplätzen und offenen Carports können Geräusche ausgehen, die in der schutzbe-
dürftigen Nachbarschaft zu Belästigungen führen können. 

Zur Brechung der Spitzenpegelbelastung im Bereich der östlich der Carportanlage gelege-
nen Ferienhäuser sollte die Ostseite der Carports mit einer geschlossenen Wand versehen 
werden. 

Wasserwirtschaft 
Der Bebauungsplan Nr. 20 „Floating Houses Fuhlendorf“ beinhaltet das Hafengebiet und die 
sich südlich anschließenden Flächen für Ferienhäuser und Parkplatzflächen.  

Das anfallende häusliche Abwasser ist nach Maßgabe des Abwasserbeseitigungspflichtigen, 
die Gemeinde Fuhlendorf, dem öffentlichen Schmutzwassernetz zuzuführen. 

Das anfallende Niederschlagswasser von den Dachflächen der Schwimmenden Ferienhäuser 
wird in den Bodden eingeleitet. Hierfür ist das StALU VP zuständig.  

Für die Beseitigung des Niederschlagswassers der Grundstücke an Land ist die Gemeinde 
Fuhlendorf gemäß § 40 LWaG abwasserbeseitigungspflichtig.  
Das unverschmutzte Niederschlagswasser soll auf den Grundstücken, auf denen es anfällt, 
ins Grundwasser versickert werden. Insbesondere betrifft dies das noch als Touristeninfor-
mation und später als Service- und Gemeinschaftshaus mit Ferienwohnung genutzte Ge-
bäude, sowie die Stellplätze für PKW mit angeschlossenen Schuppen für die schwimmenden 
Ferienhäuser. 

Das Grundwasser ist gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3 WHG ein Gewässer. Eine Versickerung in das 
Grundwasser bzw. das Einleiten in ein Gewässer stellen sind im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 4 
WHG eine Benutzung, für die gemäß § 8 Abs. 1 WHG eine Erlaubnis der Gewässerbenutzung 
durch die untere Wasserbehörde notwendig ist. 

Die wasserseitige Bebauung mit Steganlage und schwimmenden Häusern (ca. 418 m² Steg-
anlage + 1299 m² Häuser) ist beim StALU VP anzeigepflichtig.  

Naturschutz 
Die naturschutzrechtliche Stellungnahme wird nachgereicht. 

Denkmalschutz 
Baudenkmale 
Im o.g. Gebiet sind keine eingetragenen Baudenkmale vorhanden. Daher sind die vorliegen-
den Unterlagen aus denkmalpflegerischer Sicht ausreichend. 

Bodendenkmale 
Alle im o.g. Gebiet derzeit bekannten Bodendenkmale sind korrekt in der Planzeichnung 
wiedergegeben. Daher sind die vorliegenden Unterlagen aus denkmalpflegerischer Sicht 
ausreichend. 

Brand- und Katastrophenschutz  
Aus der Sicht des vorbeugenden Brandschutzes bestehen keine Bedenken zum o.g. Vorha-
ben.  

Es sind folgende Grundsätze einzuhalten: 
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▪ Schaffung ausreichender Anfahrts-, Durchfahrts- bzw. Wendemöglichkeiten für Fahr-

zeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes;  
▪ Ordnungsgemäße Kennzeichnung der Wege, Straßen, Plätze bzw. Gebäude (Straßenna-

men, Hausnummern usw.), 
▪ Die Bereitstellung der erforderlichen Löschwasserversorgung von mindestens 96 m³/h 

ist in der weiteren Planung zu beachten und in der Erschließungsphase umzusetzen.  

Das Löschwasser ist gemäß dem Arbeitsblatt W 405, Stand: Februar 2008, des DVGW für 
den Zeitraum von 2 Stunden, innerhalb eines Radius von 300 m bereitzustellen. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass dieser Radius die tatsächliche Wegstrecke betrifft und keine Luftlinie 
durch Gebäude bzw. über fremde Grundstücke darstellt. 

Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 4 Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V (BrSchG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 21. Dezember 2015 (GVOBl. M-V S. 612, 2016 S. 20), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 27. April 2020 (GVOBl. M-V S. 334), ist die Ge-
meinde verpflichtet die Löschwasserversorgung, als Grundschutz, in ihrem Gebiet sicherzu-
stellen. 

Kataster und Vermessung 
Planzeichnung Teil A  
Die hier vorliegende Ausfertigung der Planzeichnung ist zur Bestätigung der Richtigkeit des 
katastermäßigen Bestandes geeignet.  

Begründung 
Unter Punkt 3. „Räumlicher Geltungsbereich“ ist in der Auflistung der vom Geltungsbereich 
betroffenen Flurstücke das Flurstück 45/1 zu ergänzen. 

Tiefbau 
Für Baumaßnahmen an öffentlichen Verkehrsflächen im Sinne des StrWG–MV ist eine Ge-
nehmigung nach § 10 StrWG–MV einzuholen. 

Der Träger der Straßenbaulast hat dafür einzustehen, dass die allgemein anerkannten Re-
geln der Baukunst und der Technik eingehalten werden und ihre Bauten technisch allen An-
forderungen der Sicherheit und Ordnung genügen. 

Die festgesetzten Verkehrsflächen sind ausreichend zu bemessen, um die Verkehrsflächen 
entsprechend der vorgenannten Verpflichtung zu planen und herzustellen. 

Abfallwirtschaft 
In der Gemeinde Fuhlendorf wird die Entsorgung der Abfälle gemäß der Satzung über die 
Abfallbewirtschaftung im Landkreis Vorpommern-Rügen” (Abfallsatzung - AbfS) vom 9. Ok-
tober 2017 in der Fassung der 3. Änderungssatzung, gültig seit dem 01. Januar 2020 durch 
den Landkreis Vorpommern-Rügen, Eigenbetrieb Abfallwirtschaft bzw. durch von ihm be-
auftragte Dritte durchgeführt. Weiterhin erfolgt die Abholung und Entsorgung von Wert-
stoffen, wie Pappe, Papier, Glas und Verkaufsverpackungen, durch hierfür beauftragte pri-
vate Entsorger. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes unterliegt aufgrund der geplan-
ten Nutzung dem Anschluss- und Benutzungszwang an die Abfallbewirtschaftung gemäß § 6 
der AbfS.  

Bezüglich der Befahrbarkeit der öffentlichen Verkehrsflächen bitte ich bei der weiteren 
Planung Folgendes zu beachten: 

1. Die Straße muss für die zulässigen Achslasten eines Abfallsammelfahrzeuges ausreichend 
tragfähig sein (zulässiges Gesamtgewicht von Abfallfahrzeugen beträgt max. 26 t). Die 
Straße muss so angelegt sein, dass auf geneigtem Gelände ausreichende Sicherheit gegen 
Umstürzen und Rutschen gegeben ist.  
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2. Anliegerstraßen und –wege ohne Begegnungsverkehr müssen eine ausreichende Breite 
von mindestens 3,55 m für die Vorwärtsfahrt bei gerader Streckenführung haben. Dieses 
Maß ergibt sich aus der Fahrzeugbreite (2,55 m) und einem beidseitigen Sicherheitsabstand 
von je 0,5 m. Anliegerstraßen und –wege mit Begegnungsverkehr müssen eine ausreichende 
Breite von mindestens 4,75 m haben. 

Bei kurviger Streckenführung sind die Schleppkurven für dreiachsige Müllfahrzeuge zu be-
achten. Bei 90-Grad-Kurven ist ein Platzbedarf im Kurvenbereich von mindestens 5,50 m zu 
berücksichtigen. Diese Maß ergibt sich aus Messungen an einem 10 m langen, dreiachsigen 
Abfallsammelfahrzeug.  

3. Die Straße muss eine lichte Durchfahrtshöhe von mindestens 4,00 m gewährleisten (Dä-
cher, Sträucher, Bäume, Straßenlaternen usw. dürfen nicht in das Lichtraumprofil ragen). 

4. Die Straße muss so gestaltet sein, dass Schwellen und Durchfahrschleusen problemlos 
von Abfallsammelfahrzeugen überfahren werden können (ohne Aufsetzen der Trittbretter, 
wobei die niedrigste Höhe für Trittbretter nach DIN EN 1501 -1 Hecklader 450 mm beträgt; 
dabei sind auch Rahmenkonstruktion und Fahrzeugüberhang und Federweg zu berücksichti-
gen). 

Beachten Sie bitte bei der Planung, dass die Entsorgungsfahrzeuge keine Privatstraßen und 
Betriebsgelände befahren dürfen.  

Alle Abfallbehälter/-säcke sowie Sperrmüll sind gemäß § 15 Absatz 2 AbfS am Tag der Ab-
holung an der Bürgersteigkante bzw. am Straßenrand der nächsten vom Sammelfahrzeug 
benutzbaren Fahrstraße so bereitzustellen, dass ein Rückwärtsfahren der Entsorgungsfahr-
zeuge nicht erforderlich ist.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 

Henry Schmuhl 
Fachgebietsleiter 
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Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 20 "Floating Houses Fuhlendorf" der Ge-
meinde Fuhlendorf 
hier: Stellungnahme gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Schreiben vom 16. Dezember 2021 (Posteingang: 16. Dezember 2021) wurde ich um 
Stellungnahme gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zum o. g. Bauleitplanentwurf gebeten. Daraufhin 
erfolgte die Stellungnahme des Landkreises vom 6. Januar 2022, in welcher auf ein Nach-
reichen der naturschutzrechtlichen Stellungnahme verwiesen wurde. Mit diesem Schreiben 
wird nun die naturschutzrechtliche Stellungnahme nachgereicht. Als Bewertungsgrundlage 
haben dazu vorgelegen: 

- Planzeichnung (Entwurf) im Maßstab 1 : 1.000 mit Stand vom 12. September 2021  

- Begründung mit Stand vom 12. September 2021 
  
Nach erfolgter Beteiligung ergeht hierzu folgende Stellungnahme: 

Naturschutz 
Für den Bebauungsplan wurde die Ausnahme bzw. Befreiung gemäß § 30 Abs. 4 BNatSchG 
beantragt, da die geplanten baulichen Anlagen teilweise im Bereich geschützter Boddenge-
wässer errichtet werden sollen. Die im Verfahren beteiligten anerkannten Naturschutzver-
bände lehnen das Vorhaben an dieser Stelle überwiegend ab. Ein wesentlicher Kritikpunkt 
liegt bei der eingeschränkten Erlebbarkeit der Landschaft für die Öffentlichkeit. Hier wer-
den Belange des Küsten- und Gewässerschutzstreifens berührt (§ 29 NatSchAG M-V, siehe 
unten), so dass Anpassungen der Planung erforderlich werden. 

Der Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung wird gefolgt. Die Abbuchung von 29235 m² Kompensa-
tionsflächenäquivalenten vom Ökokonto VR-007 ist einzureichen (Reservierung). 

Der Bebauungsplan liegt im Küsten- und Gewässerschutzstreifen gemäß § 29 NatSchAG M-V. 
Voraussetzung für eine Ausnahme vom Bauverbot ist der freie Zugang zu unverbauten Na-
turschönheiten für die Allgemeinheit. Hierzu wurde im Unterschied zum vorangegangenen 
Entwurf ein Teil des Steges als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt. Möglich bleibt es 
nun, den Steg bis auf die Höhe der Schilfröhrichte zu betreten. Der Abschnitt ist jedoch 
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kurz und ein freier Blick auf die Boddengewässer ist nicht möglich, da die Schilfröhrichte 
und die vorgesehene Bebauung die Sichtachsen stark einschränken. Eine Ausnahme kann 
daher noch nicht erteilt werden. Erweiterte Möglichkeiten für die Allgemeinheit sind zu 
planen. Denkbar wäre eine Verlängerung des öffentlichen Stegteiles bis zum Knick und die 
Verlagerung des Sondergebietes SO1b weiter an die Innenseite des Steges, so dass das Son-
dergebiet SO1a hinter dem Knick platziert werden kann. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt teilweise im Geltungsbereich des LSG Bod-
denlandschaft. Die Verkehrsflächen auf Flurstück 45/2 sollen etwas vergrößert werden. 
Hierfür ist die Erlaubnis gemäß § 5 der Schutzgebietsverordnung für das LSG Boddenland-
schaft erforderlich. Die Voraussetzungen liegen mit der geplanten Abbuchung vom Öko-
konto vor. Die Erlaubnis ist vor Beginn der Arbeiten bei der Unteren Naturschutzbehörde 
einzuholen. 

Die Entscheidungen gemäß § 30 Abs. 4 BNatSchG und § 29 Abs. 3 NatSchAG M-V werden ge-
mäß § 40 Abs. 1 NatSchAG M-V in einer Naturschutzgenehmigung zusammengefasst. 

Entsprechend der vorangegangenen Stellungnahme wurde die Signatur des Hafens im Be-
reich der geschützten Boddengewässer entfernt. Dafür wurde eine Signatur für „Liege-
plätze für Sportboote und An- und Abfahrt“ aufgenommen. Arbeiten im Gewässergrund 
seien nur für die Rammarbeiten der Befestigungspfähle erforderlich. Vorsorglich wird da-
rauf aufmerksam gemacht, dass die Ausnahme vom Biotopschutz für weitere Bodenarbei-
ten, als die in der Begründung angegebenen Rammarbeiten, nicht in Aussicht gestellt wird. 

Hinsichtlich des Meeresnaturschutzes gemäß § 24 NatSchAG M-V ist darauf hinzuweisen, 
dass Nutzungsansprüche am Grundsatz der Nachhaltigkeit auszurichten sind (§ 24 Abs. 2 
NatSchAG M-V). Aus § 24 Abs. 3 NatSchAG M-V ergibt sich die bereits in der vorangegange-
nen Stellungnahme angezeigte Verpflichtung zu Maßnahmen der Landschaftsplanung. Im 
vorliegenden Fall kann sich dies in Form eines Grünordnungsplanes auch auf Teile des Ge-
meindegebietes – die Küstenlinie der Gemeinde – beschränken. Die Inhalte ergeben sich 
insbesondere aus § 9 Abs. 2 und 3 BNatSchG. 

Das Monitoring wird gemäß Umweltbericht vom Amt Barth durchgeführt. Ergänzt werden 
sollten Angaben, wann die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen geprüft wird, da einige 
Maßnahmen bereits vor dem Eingriff funktionstüchtig sein müssen (siehe Artenschutz) und 
Eingriffe in angemessener Frist auszugleichen sind. 

Artenschutz 
Es wird vorsorglich auf die naturschutzrechtlich allgemein bekannte Situation hingewiesen, 
dass der besondere Artenschutz durch das Aufstellungsverfahren zum B-Plan lediglich 
„prognostisch“ betrachtet, keinesfalls aber abschließend bearbeitet wird – die UNB agiert 
auf dieser Ebene lediglich als „Hinweisgeberin“. Der besondere Artenschutz muss daher 
fachlich qualifiziert rechtzeitig vor Beginn der späteren Umsetzung unter Einbeziehung der 
UNB abgearbeitet werden. Aus diesem Grund wird folgender Hinweis aus Sicht der UNB für 
sehr wichtig erachtet und sollte mit in die Planzeichnung übernommen werden: 

„Für die Baufeldberäumung, die Erschließung und die weitere Umsetzung des Bebauungs-
planes sind möglicherweise Festlegungen und Genehmigungen der unteren Naturschutzbe-
hörde Vorpommern-Rügen nach § 44 Abs. 1 in Verbindung mit § 44 Abs. 5 sowie § 45 Abs. 7 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) erforderlich, da durch die Arbeiten artenschutzrecht-
liche Belange betroffen sein können. Möglicherweise sind z. B. vor Beginn der Arbeiten 
funktionsfähige Ersatzhabitate zu schaffen oder bestimmte Bauzeiten einzuhalten. Ent-
sprechend frühzeitig sind notwendigen Abstimmungen mit und Genehmigungen bei der un-
teren Naturschutzbehörde Vorpommern-Rügen durchzuführen bzw. zu beantragen. Hierzu 
ist ein höchstens 5 Jahre altes artenschutzrechtliches Fachgutachten von qualifizierten 
Fachkräften vorzulegen." 
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Da im vorliegenden Fall mit einer zeitnahen Umsetzung des Vorhabens gerechnet werden 
kann, sollte die Gemeinde die Vorhabenträgerin darauf hinweisen, dass sinnvollerweise be-
reits jetzt parallel zum Verfahren der Aufstellung des B-Plans auch eine naturschutzrechtli-
che Genehmigung bei der UNB zu beantragen bzw. die konkrete Umsetzung abzustimmen, 
da ansonsten ein weiterer Zeitverzug zu befürchten ist. 

Es wird in diesem Zusammenhang auch vorsorglich darauf hingewiesen, dass bei einer man-
gelhaften Abwägung der artenschutzrechtlichen Belange im Rahmen des laufenden Verfah-
rens, der B-Plan bzw. die Satzung möglicherweise nicht vollzugsfähig ist – in letzter Konse-
quenz könnte dieses zu einem Baustopp führen. Aus diesem Grund hat eine Abstimmung 
mit der UNB im Hinblick auf die artenschutzrechtlichen Belange und die Berücksichtigung 
der Hinweise der UNB eine besondere Bedeutung im laufenden Verfahren. 

Die vorgelegten Unterlagen sind weitgehend prüffähig und die Darlegungen größtenteils 
nachvollziehbar.  

Folgende Nachforderungen werden jedoch erhoben bevor eine artenschutzrechtliche Ge-
nehmigung in Aussicht gestellt werden kann: 

Im Hinblick auf anlagebedingte Kollisionsopfer (vor allem Vögel, AFB, S. 9 und S. 22f) im 
Zusammenhang mit Fensterkollisionen wird als notwendige Vermeidungsmaßnahme die 
Verwendung reflexionsarmen Glases (max. 12 % Reflexionsgrad) an allen ununterbrochenen 
Fensterflächen ab 50 cm Fensterbreite (vgl. Leitfaden der Vogelschutzwarten) für notwen-
dig gesehen. Eingelegte „Fenstersprossen“ zwischen den Glasscheiben sind nicht geeignet, 
Kollisionen mit ausreichender Sicherheit auszuschließen. Es wird ebenso darauf hingewie-
sen, dass die alleinige Verwendung reflexionsarmer Glassorten augenscheinlich nicht aus-
reicht und zusätzlich Scheiben markiert werden müssen (siehe Leitfaden, S. 16), dass das 
Risiko von Kollisionen an unmarkierten Glasscheiben in der Nähe von Gewässern und 
Feuchtgebieten ansteigt (Leitfaden, S. 24) und dass es sich bei den schwimmenden „Ge-
bäuden“ nicht um klassische Einfamilienhäuser mit Lochfassade handelt (Leitfaden, S. 25), 
so dass diese zusätzliche Vermeidungsmaßnahme für größere Glasflächen ab ca. 1,5 m2 
Größe geeignet, aber auch notwendig erscheint. Alternativ kann auch dargelegt werden, 
wie die dauerhafte Anbringung von Fliegenschutzgittern oder anderen Formen der Bede-
ckung (etwa bei Nichtnutzung) vertraglich abgesichert werden und im Bedarfsfall eine Zu-
widerhandlung sanktioniert werden kann. Darüber hinaus sind auch Kollisionsrisiken an den 
übrigen Gebäuden zu berücksichtigen, die auf dem Gelände errichtet oder erheblich umge-
staltet werden. Auch andere geeignete und fachlich anerkannte Maßnahmen können in 
Rücksprache mit der UNB umgesetzt werden. Hierbei wird darauf hingewiesen, dass der 
Betrachtungsrahmen der Signifikanz des § 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BNatSchG nur für alle un-
vermeidbaren Tötungs- und Verletzungsrisiken als Maßstab anzuwenden ist. Vermeidbare 
Tötungs- und Verletzungsrisiken sind demnach unabhängig davon entsprechend auch zu 
vermeiden: reflexionsarmes Glas oder auch Markierungen auf dem Glas sind von verschie-
denen Fachleuten anerkannte und geeignete Vermeidungsmaßnahmen die auch zumutbar 
sind. Selbst wenn gutachterlich bei einem Haus von nur einem Kollisionsopfer ausgegangen 
wird (trotz der besonderen Lage der Häuser im Wasser), wären dieses bereits 14 Opfer pro 
Jahr. Zusätzlich kämen von den anderen geplanten baulichen Anlagen weitere potenzielle 
Kollisionsopfer hinzu. 

Hinsichtlich des Fischotters können die Ausführungen zu den Auswirkungen von Licht, Lärm 
und Geruch weiterhin nicht nachvollzogen werden – offensichtlich hat es hier keine weite-
ren Untersuchungen vor Ort gegeben (vgl. Hinweise vom 5. Februar 2020 im Rahmen der 
Vorabstimmungen): Wenn argumentiert wird, dass der vorwiegend nachtaktive Fischotter 
nicht erheblich gestört wird, da Lärm, Licht und Geruch allesamt vor allem tagsüber statt-
finden, so ist offensichtlich, dass zumindest Lichtemissionen eher in den Nachtstunden re-
levant sind (= laut Gutachten Hauptaktivitätszeit des Fischotters). Bereits in den 
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Vorabstimmungen wurde auf die unterschiedlichen Qualitäten der derzeitigen Nutzung und 
der antizipierten Nutzung nach Realisierung des Vorhabens hingewiesen. Hier wurden keine 
weiteren stichhaltigen Argumente vorgelegt, die hier eine andere Einschätzung zulassen. 
Auf die bisherigen Hinweise wird erneut verwiesen. In der nun überarbeiteten Unterlage 
wird die touristische Erschließung von Gewässern als Gefährdungsursache angeführt – ge-
nau eine solche Erschließung und erhebliche Intensivierung der Nutzung wird mit dem Vor-
haben verfolgt. Da es bei der Art keine festen Wurfzeiten gibt und es das ganze Jahr über 
Nachwuchs geben kann, wird daher vorgeschlagen, vor Beginn der Bauarbeiten durch das 
Aufstellen einer Wildkamera an geeigneter Stelle die Betroffenheit des Fischotters auszu-
schließen. Die Ergebnisse sind der UNB vor Beginn der Bauarbeiten zur Entscheidung/Bau-
feldfreigabe zur Verfügung zu stellen und können als Bedingung mit in die notwendige na-
turschutzrechtliche Genehmigung mit aufgenommen werden. 

Die CEF 1 Maßnahme (Rauchschwalben) ist hinsichtlich der Standorte der Ersatznester als 
sehr konfliktträchtig anzusehen: Regelmäßig werden die Nester entweder nicht angenom-
men (sofern keine Seitenwände vorhanden sind, sind solche Ort für die Rauchschwalbe „zu 
offen“) oder Autobesitzer entfernen die Nester, um Verschmutzungen an ihren Fahrzeugen 
zu vermeiden. Für die Geeignetheit der Maßnahme wird ein Monitoring und ggfs. eine 
Nachbeauflagung weiterer Maßnahmen für notwendig angesehen. Die Maßnahme ist vorge-
zogen zu realisieren, so dass Niststätten für die Rauchschwalbe kontinuierlich in der Brut-
periode zur Verfügung stehen. 

Da die Maßnahme VM6 (Bauzeitenregelung) das Bauzeitenfenster analog zum § 39 Abs. 5 
Nr. 2 BNatSchG vorschlägt, muss darauf hingewiesen werden, dass diese nicht geeignet ist, 
sämtliche artenschutzrechtliche Konflikte im Zusammenhang mit Brutvögeln oder Fleder-
mäusen auszuschließen. Hier sind eindeutige Festlegungen in den Textteil der Planzeich-
nung mit aufzunehmen. Zahlreiche Brutvögel fangen bereits frühzeitig mit dem Brutge-
schehen an und können aufgrund der Habitatausstattung auch nicht von vornherein ausge-
schlossen werden. Als mögliche Arten, die auch regelmäßig in Siedlungen bzw. siedlungsna-
hem Umfeld vorkommen, wären beispielsweise folgende Arten mit frühem Brutbeginn zu 
nennen: 

Ringeltaube  Anfang Februar 
Amsel   Anfang Februar 

(Erfassungzeiträume Brutvögel nach Südbeck et al. 2005) 

Die in der Artenschutztabelle Vögel des LUNG gemachten Angaben zu den Brutzeiten liegen 
teilweise noch deutlich vor den Angaben nach Südbeck et al. 2005. 

Es wird darauf hingewiesen, dass für weitere bauliche Tätigkeiten einschließlich des Abris-
ses von Gebäuden oder Fällung von Bäumen die artenschutzrechtlichen Vorschriften des 
BNatSchG uneingeschränkt gelten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 

Henry Schmuhl 
Fachgebietsleiter 
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Stellungnahme Naturschutz – hier: Artenschutz 
 

Die vorgelegten Unterlagen sind weitgehend prüffähig und die Darlegungen größtenteils 
nachvollziehbar.  

Folgende Nachforderungen werden jedoch erhoben bevor eine artenschutzrechtliche Ge-
nehmigung in Aussicht gestellt werden kann: 

Innerhalb der Betrachtung der Wirkfaktoren werden im Hinblick auf anlagebedingte Wir-
kungen (AFB, S. 9) Kollisionsopfer (vor allem Vögel) im Zusammenhang mit Fensterkollisio-
nen nicht betrachtet. Hier sind Maßnahmen zu fordern, die das Kollisionsrisiko effektiv 
minimieren - es wird vermutet, dass VM 6 hierzu mit vorgesehen ist. 

Abhängig von den Ausführungen zur Fischotterkartierung (liegen derzeit nicht vor) muss 
hinterfragt werden, wie aussagekräftig die Feststellung ist, dass keine Fischotterbaue ge-
funden werden konnten: Es hat lediglich zwei Begehungen und keine längeren Beobachtun-
gen gegeben. Ferner wurde auch kein Wirkraum bzw. Untersuchungsraum angegeben, in 
dem nach Bauen gesucht wurde. 

Hinsichtlich des Fischotters können die Ausführungen zu den Auswirkungen von Licht, Lärm 
und Geruch nicht nachvollzogen werden: Wenn argumentiert wird, dass der vorwiegend 
nachtaktive Fischotter nicht erheblich gestört wird, da Lärm, Licht und Geruch allesamt 
vor allem tagsüber stattfinden, so ist offensichtlich, dass zumindest Lichtemissionen eher 
in den Nachtstunden relevant sind (= laut Gutachten Hauptaktivitätszeit des Fischotters). 
Hinzuzufügen wäre, dass gerade die Urlaubsnutzung im Sommerhalbjahr nicht auf den Tag 
beschränkt ist: Die Häuser einschließlich der Balkone/Terrassen/Stege werden auch in den 
Abend und Nachtstunden genutzt. Gespräche, Grillen, möglicherweise Musik dehnen sich 
erfahrungsgemäß bis in die tiefe Nacht aus, so dass auch hier von weiteren Störwirkungen 
auszugehen ist – diese haben einen völlig anderen Charakter und eine erheblich längere 
zeitliche Ausdehnung als die derzeitige Nutzung, einschließlich Fährverkehr. Die aufgeführ-
te bedarfsgerechte Beleuchtung ist prinzipiell und allgemein zu begrüßen, es müsste aller-
dings spezifisch im Hinblick auf den Fischotter geprüft werden, ob dieser durch dann erra-
tische Lichtemissionen nicht deutlich mehr gestört wird, als durch eine zurückhaltende 
Dauerbeleuchtung – gibt es hierzu Untersuchungen? 

Hinsichtlich des Großen Feuerfalters und des Nachtkerzenschwärmers wäre vor allem zu 
prüfen, ob Futterpflanzen der Raupen im Vorhabenbereich vorkommen. Hierzu gibt es kei-
ne Aussagen in den Unterlagen. Gerade für den Nachtkerzenschwärmer sind gerade Uferbe-
reiche von Gräben oder Gewässern mit Vorkommen von Weidenröschen gute Raupenhabita-
te. 

In Bezug auf die Brutvögel (AFB, S. 15) wird von „überwiegend nicht um besonders gefähr-
dete Arten“ gesprochen, die Erwähnung der nicht als Brutvogel nachgewiesenen Flusssee-
schwalbe im selben Satz ist unverständlich, da es ja zunächst nur um Brutvögel geht. Wich-
tig wäre eine tabellarische Übersicht der nachgewiesenen Brutvögel (bzw. solche mit Brut-
verdacht) einschließlich der Angaben zum Schutzstatus bzw. Gefährdungsgrad (einschließ-
lich der Angaben zum Schutz der Nester/Brutreviere gemäß Angaben des LUNG) – die Auf-
listung der Brutvogelarten im Text wurde aus Zeitgründen nicht im Rahmen dieser Stel-
lungnahme mit den Angaben des LUNG abgeglichen. Hier ist ebenfalls eine Karte mit den 
Kartierergebnissen beizufügen (der Anhang mit dem Kartierbericht lag zur Erstellung dieser 



 

 

Stellungnahme nicht vor). Hinsichtlich des Schädigungsverbotes ist nochmal artspezifisch 
darzustellen, welche Niststätten/Brutreviere auch mehrjährig geschützt sind und ob es im 
vorliegenden Fall Betroffenheiten gibt bzw. geben könnte. Ferner ist dann die Betrachtung 
des anlagenbedingten Tötungsverbots (Fensterkollisionen) unvollständig und muss ergänzt 
werden (siehe auch Anmerkungen zu Wirkfaktoren) – es wird vermutet, dass VM 6 hierzu 
mit vorgesehen ist.  

Die VM 3 ist nochmal näher zu erläutern, da hier Arbeiten innerhalb der Brutzeit stattfin-
den sollen – Vieles dürfte sich durch den Brutvogelkartierbericht klären. 

Die Aussagekraft der VM 4 ist durch die unspezifischen Formulierungen denkbar gering, so 
dass hier nicht von einer effektiven VM gesprochen werden kann. 

 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Dr. Grunewald (Telefon 03831 357-3172). 
 
 































Landkreis Vorpommern-Rügen
Der Landrat

____ ____

Landkreis Varpommern-Rügen, Carl-Heydemann-Ring 67, 18437 Stralsund

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:
Mein Zeichen: 434201.01 10122-18-41

Gemeinde FuhLendorf

_______

_Seiqe Nachricht vom:
Der Bürgermeister

— AIT BARTH Bltt beachten Sie unsere Postanschrift untenl

Uber den Amtsvorsteher Der AmtSVflrStChCr Facldienst: Bau und Planung

des Amtes Barth L Team: Bauleitplanung
Auskunft erteiLt: Henry BehrensTeergang 2

Fing. 29. Okt. 2Q3 Besucheranschrift: Heinrich-Heine-Str. 76
18356 Barth - 18507 Grimmen

Zimmer: 120
Telefon: 03831 357 2936

ArnEEU 2 Fax: 03831 357 442910
- — ——E-Mail: Henry.Behrenslk-vr.de

Datum: 16.10.2018

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 20 “Floating Houses Fuhlendorf‘ der Ge
meinde Fuhlendorf
hier: Außerungen gemäß § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)

Sehr geehrter Herr Groth,

mit Schreiben vom 30.08.2018 (Posteingang: 17.09.2018) wurde ich um Äußerungen gemäß
§ 4 Abs. 1 BauGB zum o. g. Bauleitplanentwurf gebeten. Als Bewertungsgrundlage haben
dazu vorgelegen:
- Planzeichnung, Maßstab 1:1000, Stand: 13.03.2018
- Begründung zum Entwurfsexemplar, Stand: 09.03.2018

Die betroffenen Fachbereiche äußern sich folgendermaßen:

Städtebauliche und planungsrechtliche Belange

Die Gemeinde beabsichtigt im Bereich des Hafens von Bodstedt durch die AnsiedLung von
14 schwimmenden Fehenhäusern die bestehende Tourismus- und Freizeitnutzung auszu
bauen. Durch den wasserseitigen Ausbau des Hafens ist eine InkommunaLisierung der über-
planten Fläche erforderlich. Diese Inkommunalisierung ist vor dem Satzungsbeschluss abzu
schließen.

Auf der PLanzeichnung sind die Nutzungsschablonen den jeweiLigen Sondergebieten zuzu
ordnen (Bezugslinie).

UnterschiedLiche Sondergebiete sind eindeutig voreinander abzugrenzen (Planzeichen
15.14. der Anlage zur Planzeichenverordnung - PlanzV).

Für die Festsetzung einer SLipanlage im östlichen Bereich der Planzeichnung, sind in der
Begründung entsprechende Darlegungen aufzunehmen. Sie ist in der vorliegenden Entwurf
splanung als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung festgesetzt, ohne dass eine
konkrete Zweckbestimmung getroffen wurde. Die Bezeichnung „StipanLage“ ist in der Plan-
zeichnung mit bloßem Auge kaum erkennbar. Zudem scheint auch nur ein Teil der Slipanla

Postanschrift Kontaktdaten Bankverbindung allgemeine Sprechzeiten
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ge im Geltungsbereich des Bebauungsplanes zu liegen. Insofern ist zu prüfen, ob der Gel
tungsbereich nicht vollständig die Slipanlage erfassen sollte.

Die Straßenverkehrsfläche ist von Süden beginnend (Parkplatz) bis zur SteganLage im Nor
den des PLangebietes (private VerkehrsfLäche) mit unterschiedlichen Zweckbestimmungen
festgesetzt. Die unterschiedlichen Zweckbestimmungen sind nicht durchgängig voneinander
abgegrenzt. Zu Beginn des Steges ist eine weitere Slipanlage, deren Bezeichnung ebenfalls
mit bloßem Auge nicht erkennbar ist. Im Interesse der Rechtssicherheit und -klarheit ist
die Festsetzung der unterschiedlichen Zweckbestimmungen zu überarbeiten und das ent
sprechende Planungsziel in der Begründung zu erLäutern.

Die auf der Planzeichnung sehr eng gefassten Baugrenzen lassen auf einen vorhabenbezo
genen Plan hindeuten. Es sollte daher geprüft werden, ob nicht eher ein Vorhaben- und
Erschtießungsplan gemäß S 12 BauGB das geeignete PLanungsinstrument ist.

Zudem sollen in den SO 4 innerhalb der Baugrenzen Ferienhäuser mit unterschiedlichen
Höhen (Hmax) zulässig sein (9,20 m bis 10,30 m). Dies Lässt vermuten, dass hier konkrete
Haustypen geplant sind. Auch in soweit erscheint es vorliegend eher als vorhabenbezoge
ner Planung statt Angebotsplanung. Darüber hinaus ist bei der Kombination der Festsetzung
von einem Vollgeschoss und der jeweiligen Gebäudehöhe zu vermuten, dass die Ferienhäu
ser kein Flachdach sondern ein ausgebautes Dachgeschoss erhalten sollen. Dementspre
chend sollte die Gebäudehöhe als First- bzw. Traufhöhe festgesetzt werden. Wegen der
unkLaren Abgrenzung der Sondergebiete und der entsprechenden Baugrundstücke sollte
statt der GRZ für die jeweiligen BaufeLder der 50 4 a bis c die Grundfläche (GR) als
Höchstmaß festgesetzt werden. Gleiches gilt für die 50 2 und SO 3.

Im Interesse der Rechtssicherheit und -klarheit sollten die Baufelder bzw. Baugrenzen ins
besondere in Bezug zur Grundstücksgrenze/StraßenbegrenzungsLinie vermasst werden.

Wasserwirtschaft

AlLe anfallenden häuslichen Abwässer sind nach Maßgabe des Abwasserbeseitigungspflichti
gen, der Gemeinde Fuhlendorf, dem öffentlichen Schmutzwassernetz zuzuführen.

Das anfallende Niederschlagswasser von den Dachflächen der 14 Schwimmenden Ferien
häuser wird in den Bodden eingeleitet. Die Zuständigkeit hierfür liegt beim StALU VP.

Für das anfallende Niederschlagswasser (NW) landseitig ist die Gemeinde gem. § 40 LWaG
abwasserbeseitigungspflichtig. Will die Gemeinde von ihrer Abwasserbeseitigungspflicht im
B-Plan für das Niederschlagswasser befreit werden, muss sie bei der unteren Wasserbehör
de des Landkreises Vorpommern-Rügen einen begründeten Antrag auf Befreiung stellen.
Es ist geplant, das unverschmutzte Niederschlagswasser auf den jeweiligen
Grundstücken, auf denen es anfällt, zu versickern. Das betrifft das Gebäude, das zurzeit
noch als Touristeninformation genutzt wird und zukünftig als Service- und Versorgungsge
bäude für die schwimmenden Häuser umfunktioniert werden soll, sowie die erforderlichen
14 Stellplätze für die Schwimmenden Ferienhäuser.

Die Errichtung der Steganlage im Bodstedter Bodden (418 m2) ist beim StALU VP anzeige
pflichtig.

Naturschutz

Der Umweltbericht ist entsprechend der Anlage 1 zum BauGB zu vervollständigen.
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Die Planung bedarf der Naturschutzgenehmigung und teilweise der Herausnahme aus dem
LSG BoddenLandschaft. Die Voraussetzungen hierfür Liegen derzeit nicht vor.

Die Überplanung dieses sensiblen Landschaftsraumes macht einen Landschaftsplan gern.
§ 11 Abs. 2 NatSchAG M-V erforderlich.

Im Biotopverzeichnis des Landes sind im Geltungsbereich der Planung gesetzlich geschützte
Biotope verzeichnet. Die Grenzen sollten in die Satzung übernommen werden. Die beein
trächtigten Landseitigen Teilbereiche der Biotope sind in den ursprünglichen Zustand zu
überführen und durch geeignete Maßnahmen vor Beeinträchtigungen zu schützen. Entspre
chende Festsetzungen sind erforderlich. Für Totalverluste, FunktionsverLuste und mittelba
re Beeinträchtigungen der übrigen Biotope ist eine Ausnahme vom Biotopschutz zu bean
tragen. Eine Uberlagerung der Zweckbestimmung Hafen mit gesetzlich geschützten Bioto
pen ist nicht möglich. Das Verfahren läuft unter Beteiligung der anerkannten Naturschutz
verbände. Die Antragsunterlagen sind mit PLanung des funktionellen Ausgleichs in 5-facher
Ausfertigung bei der Unteren Naturschutzbehörde einzureichen.

Zudem ist hier die Ausnahme von den Verboten der Küsten- und Gewässerschutzstreifen zu
beantragen (Antrag in einfacher Ausfertigung). Hieraus ergeben sich besondere Anforde
rungen hinsichtlich des ErhaLts der Lebensstätten (inkl. Pufferzonen) zahlreicher, oft be
drohter Pflanzen- und Tierarten. Diese sind daher in der PLanung zu dokumentieren und zu
berücksichtigen.
Des Weiteren ist im unbesiedelten Bereich der freie Zugang zu unverbauten Naturschönhei
ten zu gewährLeisten. Im besiedelten Bereich steht ein harmonischer Ubergang vom besie
delten Bereich in den unbesiedelten Bereich im Vordergrund. Dies ist in der Planung zu
berücksichtigen (Begehbarkeit der Stegantagen, Beleuchtungsregime, max. ein Vollge
schoss und 4 m Höhe etc.).

Die Planung liegt im Bereich des LSG “BoddenLandschaft zum TeiL in der weiteren, zum
Teil in der engeren Schutnone. Die Grenzen sind in die Planzeichnung zu übernehmen, sie
können bei Bedarf digital zur Verfügung gesteLlt werden.
Die beeinträchtigten Teilbereiche der engeren Schutzzone im Geltungsbereich der Satzung
sind in den ursprünglichen Zustand zu überführen und durch geeignete Maßnahmen vor
Beeinträchtigungen zu schützen. Entsprechende Festsetzungen sind erforderlich. Die Vo
raussetzungen für die Herausnahme aus der weiteren Schutzzone sind in Anlage 1 aufge
führt und angefügt. Ansprechpartner in der unteren Naturschutzbehörde für die Heraus
nahme ist Herr Heinicke (Telefon 03831 357-3183).

Der Natura-2000-Vorprüfung kann nicht gefolgt werden, da zB. die in der Nähe befindli
chen Habitate der Fischotter und der verschiedenen Vogelarten von der intensivierten Nut
zung betroffen sein können. Die Durchführung von Verträglichkeitsprüfungen für die Natu
ra-2000-Gebiete wird als erforderlich angesehen. Bei der Berücksichtigung kumulativer
Wirkungen sind Pläne und Projekte mit gLeichen Wirkungen zu berücksichtigen (Habitatver
luste bzw. -beeinträchtigungen).

Der Planung ist ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag nach Maßgabe der Hinweise zu den
artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten des § 44 Absatz 1 Bundesnaturschutzgesetz auf der
Ebene der BauLeitplanung des LUNG vom 02.07.2012 beizufügen.

Aus der Kurzbeschreibung des Vorhabens im Umweltbericht soLlten die genaue Fläche des
Geltungsbereichs und die Summe des Bodenbedarfs und aus den Prognosen die Flächenin
anspruchnahme der Bestandsbauten hervorgehen. Im Umweltbehcht sind die aktuellen
Gesetzesgrundlagen zu berücksichtigen. Der Gutachtliche Landschaftsrahmenplan Vor-
pommern ist in der Planung stärker zu berücksichtigen (z.B. Karte III, Karte IV, Karte 8).
Gemäß Landesraumentwicklungsprogramm sind laut Aussage der Gemeinde auf dem Fest
land vorranging die Ziele für Umwelt- und Naturschutz zu verfolgen. Im mahnen Bereich ist
ihnen ein besonderes Gewicht beizumessen. Die Umsetzung der ZieLe ist für die aktuelle
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Planung darzulegen. Darzulegen bleibt, inwiefern Ziele für Umwelt- und Naturschutz aus
dem regionalen Raumordnungsprogramm in der Planung berücksichtigt werden. Umweltbe
einträchtigungen sind gemäß Abstimmungsgespräch vom 21.03.2017 in der Wirkzone 1 von
50 m und in der Wirkzone II von 200 m zu ermitteln. In der Prognose sollten Aussagen zu
möglichen Emissionen (Licht, Lärm etc.) und Kumulationswirkungen ergänzt werden. Die
Vermeidungsmaßnahmen sind verbindlich festzusetzen. Zu ergänzen sind hier angemessene
Höhen für die Beleuchtung von max. 1 m, wie sie z. B. im Hafen von Wieck auf dem Darß
realisiert wurden.

Für die Planung ist eine ausführliche Biotopkartierung der Röhhchte sowie angrenzender
Grünländer, Wiesen und Rasen gemäß der Hinweise zur Eingriffsregelung erforderlich. Aus
gewiesene Hafenflächen, Stege (soweit neu) und Sondergebiete sind in der Einghffsbilan
zierung gemäß Kapitel 5.4 der HzE mann zu bilanzieren. Sie sollten daher auf den unbe
dingt erforderlichen Bereich beschränkt werden. Für die verbleibenden Biotopflächen wird
auf das Schädigungsverbot hingewiesen. Für diesen Fall kann unter Berücksichtigung des
sensiblen Landschaftsraumes in Wirkzone 1 ein Wirkfaktor von 0,7 und in Wirkzone II ein
Wirkfaktor von 0,2 angesetzt werden. Auf die Ermittlung des additiven Kompensationsbe
darfs kann bei dieser Herangehensweise verzichtet werden.

Die Kompensation der tandseitigen Beeinträchtigungen ist im LSG “Boddenlandschaft in der
Landschaftszone Ostseeküstenland erforderlich. Für die Kompensation der Beeinträchti
gung geschützter mahner Biotoptypen kann der erforderliche funktionale Ausgleich durch
die Maßnahme 5.51 der HzE mahn erfolgen.

Tiefbau

Für Baumaßnahmen an öffentlichen Verkehrsflächen im Sinne des StrWG-MV ist eine Ge
nehmigung nach § 10 StrWG-MV einzuholen.

Der Träger der Straßenbaulast hat dafür einzustehen, dass die allgemein anerkannten Re
geln der Baukunst und der Technik eingehalten werden und ihre Bauten technisch allen
Anforderungen der Sicherheit und Ordnung genügen.

Die festgesetzten Verkehrsflächen sind ausreichend zu bemessen, um die Verkehrsflächen
entsprechend der vorgenannten Verpflichtung zu planen und herzustellen.

Denkmalschutz

Baudenkmale:
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich das eingetragene Baudenkmal
„Wohnhaus“ mit der laufenden Nummer 11359. Folgender Text sowie die räumliche Ab
grenzung entsprechend der Anlage ist als nachhchtliche Ubernahme gemäß S 9 Abs. 6
BauGB in die Planzeichnung zu übernehmen:

Gemäß § 7 Abs. 1 Denkmalschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (DSchG M-V) bedür
fen jegliche Veränderungen an und in Baudenkmalen sowie deren Umnutzung einer
denkmalrechtlichen Genehmigung.

Bodendenkmale:
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich das Bodendenkmal „Fuhlendorf,
Fundplatz 2“ (Hafen, Spätmittelalter bis Neuzeit). Folgender Text sowie die räumliche Ab
grenzung entsprechend der Anlage ist als nachhchtliche Ubernahme gemäß § 9 Abs. 6
BauGB in die Planzeichnung zu übernehmen:

Jegliche Erdeinghffe innerhalb von Bodendenkmalen bedürfen der denkmalrechtlichen
Genehmigung gemäß § 7 Denkmalschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (DSchG M-V).

Korrektur des Umweltbehchtes:
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Die Begründung ist bezüglich der Ausführungen zum Denkmalschutz auf Seite 14 entspre
chend zu korrigieren.

Kataster und Vermessung

Die hier vorliegende Ausfertigung der Planzeichnung ist zur Bestätigung der Richtigkeit des
katastermäßigen Bestandes geeignet.

Die Auflistung der vom Geltungsbereich betroffenen Flurstücke sollte nochmals überprüft
werden.

In der Begründung unter Punkt 3 „Räumlicher Geltungsbereich“ ist die Bezeichnung des
B-Planes zu berichtigen. Die Auflistung der vom Geltungsbereich betroffenen Flurstücke
sollte nochmals überprüft werden. Unter Punkt 4 „Katastermäßiger Bestand“ ist das Datum
des Lage- und Höhenplanes mit dem Datum auf der Planzeichnung in Ubereinstimmung zu
bringen. Des Weiteren ist die Bezeichnung der katasterführenden Stelle zu berichtigen.

Verkehrssicherung und -lenkung

Verkehrsregelnde Maßnahmen insbesondere durch Verkehrszeichen oder Verkehrseinrich
tungen unterliegen der Prüfung und Genehmigung durch die Straßenverkehrsbehörde.
Diese sind im Rahmen des Genehmigungsverfahrens gemeinsam Abzustimmen und zur Be
stätigung in zweifacher Ausführung einzureichen.

Dem Vorhaben wird aus Sicht der Straßenverkehrsbehörde zugestimmt.

Abfallwirtschaft

In der Gemeinde Fuhlendorf wird die Entsorgung der Abfälle gemäß der Satzung über die
Abfallbewirtschaftung im Landkreis Vorpommern-Rügen vom 17. Dezember 2015, in der
zuletzt geänderten Fassung vom 9. Oktober 2017 durch den Landkreis Vorpommern-Rügen,
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft bzw. durch von ihm beauftragte Dritte durchgeführt. Weiter
hin erfolgt die Abholung und Entsorgung von Wertstoffen, wie Pappe, Papier, Glas und Ver
kaufsverpackungen, durch hierfür beauftragte private Entsorger. Die Fläche des Geltungs
bereiches des Bebauungsplanes Nr. 20 unterliegt aufgrund der geplanten Nutzung dem An
schluss- und Benutzungszwang an die Abfallbewirtschaftung gemäß 5 6 der o. g. Satzung.
Da der Planzeichnung und der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 20 keine detaillierten
Hinweise zum Anschluss der Grundstücke an die Abfallentsorgung zu entnehmen sind, wei
se ich vorsorglich darauf hin:

Müll darf nur abgeholt werden, wenn die Zufahrt zu Müllbehälterstandplätzen so angelegt
ist, dass ein Rückwärtsfahren nicht erforderlich ist. Dies gilt nicht, wenn ein kurzes Zu
rückstoßen für den Ladevorgang erforderlich ist, z. B. bei Absetzkippern.“ Zum § 16 Nr. 1
legt die DGUV Vorschrift 43 „Müllbeseitigung“ weiterhin fest: „Bei Sackgassen muss die
Möglichkeit bestehen, am Ende der Straße zu wenden.“
Eine Wendeanlage ist aus Sicht des gesetzlichen Unfallversicherungsträgers idealerweise
geeignet, wenn sie einen Mindestdurchmesser von 20,00 m zuzüglich der erforderlichen
Freiräume von bis zu 2,00 m für die Fahrzeugüberhänge aufweist und in der Wendeplat
tenmitte frei befahrbar ist.
Andere Bauformen als Wendekreise oder -schleifen, z. B. Wendehämmer, sind aus Sicht des
gesetzlichen Unfallversicherungsträgers nur ausnahmsweise zulässig, wenn aufgrund von
topographischen Gegebenheiten oder bereits vorhandener Bausubstanz ein Wendekreis
oder -schleife nicht realisiert werden kann (siehe DGUV Information 214-033).
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Diese Wendeanlagen müssen mindestens den Bildern 56- 59 der unter Ziffer 6.1.2.2 ge
nannten Wendeanlagen der Richtlinie für die AnLage von Stadtstraßen (RASt 06) entspre
chen.
Für jede Wendeanlage sind ein Ausfahrtradius von mindestens 10 m und eine Fahrbahnbrei
te von mindestens 5,50 m zu planen. Der Wendeplattenrand zuzüglich der erforderlichen
Freiräume muss frei sein von Hindernissen wie Schaltschränke der Telekommunikation,
Elektrizitätsversorgung oder Lichtmasten, Zäune und ähnlichen Einschränkungen.
Bezüglich der Straßen regelt die DGUV Vorschrift 71 „Fahrzeuge“ (ehemals BGV D 29) im
§ 45 Abs. 1: „Fahrzeuge dürfen nur auf Fahrwegen oder in Bereichen betrieben werden, die
ein sicheres Fahren ermögLichen.“
Das bedeutet:
1. Die Straße muss für die zulässigen Achslasten eines Abfallsammelfahrzeuges ausreichend

tragfähig sein (zulässiges Gesamtgewicht von Abfallfahrzeugen beträgt max. 26 t). Die
Straße muss so angelegt sein, dass auf geneigtem Gelände ausreichende Sicherheit gegen
Umstürzen und Rutschen gegeben ist.

2. AnLiegerstraßen und -wege ohne Begegnungsverkehr müssen eine ausreichende Breite
von mindestens 3,55 m für die Vorwärtsfahrt bei gerader Streckenführung haben. Dieses
Maß ergibt sich aus der Fahrzeugbreite (2,55 m) und einem beidseitigem Sicherheitsab
stand von je 0,5 m. Anliegerstraßen und -wege mit Begegnungsverkehr müssen eine aus
reichende Breite von mindestens 4,75 m haben.
Bei kurviger Streckenführung sind die Schleppkurven für dreiachsige Mütlfahrzeuge zu be
achten. Bei 90-Grad-Kurven ist ein Platzbedarf im Kurvenbereich von mindestens 5,50 m
zu berücksichtigen. Das Maß ergibt sich aus Messungen an einem 10 m langen, 3-achsigen
AbfalLsammelfahrzeug.

3. Die Straße muss eine lichte Durchfahrtshöhe von mindestens 4,00 m gewährleisten (Dä
cher, Sträucher, Bäume, StraßenLaternen usw. dürfen nicht in das Lichtraumprofil ragen).

4. Die Straße muss so gestaltet sein, dass Schwellen und Durchfahrschleusen problemlos von
Abfallsammelfahrzeugen überfahren werden können (ohne Aufsetzen der Trittbretter,
wobei die niedrigste Höhe für Trittbretter nach DIN EN 1501 -1 Hecklader 450 mm be
trägt; dabei sind auch Rahmenkonstruktion und Fahrzeugüberhang und Federweg zu be
rücksichtigen).

Beachten Sie bitte bei der Planung, dass die Entsorgungsfahrzeuge keine Pdvatstra
ßen und Bethebsgelände befahren dürfen.

Für den Fall, dass die o. g. Vorgaben nicht eingehalten werden können, regelt der § 15
Abs. 5 der Satzung über die AbfaLLbewirtschaftung des Landkreises Vorpommern-Rügen:
„Wenn das Sammelfahrzeug nicht am Grundstück vorfahren kann, müssen die Abfallbehäl
ter sowie sperrige Gegenstände nach 5 16 Abs. 1 der Abfallsatzung von den Uberlassungs
pfLichtigen an der nächsten vom Sammelfahrzeug benutzbaren Fahrstraße bereitgestellt
werden. Der Eigenbetheb AbfaUwirtschaft des Landkreises kann den BereitsteUungsort der
Abfallbehälter und Abfallsäcke bzw. des Sperrmülls bestimmen.“

Brand- und Katastrophenschutz

Es sind folgende Grundsätze einzuhalten:

o Schaffung ausreichender Anfahrts-, Durchfahrts- bzw. Wendemöglichkeiten für
Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes,

o Ordnungsgemäße Kennzeichnung der Wege, Straßen, Plätze bzw. Gebäude (Stra
ßennamen, Hausnummern usw.),

o Die Bereitstellung der erforderlichen Löschwasserversorgung von mindestens
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48 m3/h ist in der weiteren Planung zu beachten und in der Erschließungsphase um
zusetzen.

Das Löschwasser ist gemäß dem Arbeitsblatt W 405, Stand: Februar 2008, des DVGW für
den Zeitraum von 2 Stunden, innerhalb eines Radius von 300 m bereitzustelLen. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass dieser Radius die tatsächliche Wegstrecke betrifft und keine Luftlinie
durch Gebäude bzw. über fremde Grundstücke darstellt.

Gemäß 2 Abs. 1 (Ziffer 4) des Gesetzes über den Brandschutz und die Technischen HiLfe-
leitungen durch die Feuerwehren für Mecklenburg-Vorpommern vom 31. Dezember 2015, in
der derzeit geltenden Fassung, ist die Gemeinde verpflichtet die Löschwasserversorgung,
als Grundschutz, in ihrem Gebiet sicherzustellen.

Seitens der Fachabteilung Bauaufsicht und Umweltschutz gibt es keine weiteren Anregun
gen.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

5k -7. %
Frank-Peter Lender
Fachbereichsleiter 3

Anlage:
1. Hinweisblatt: Verfahren und Kriterien für eine mögliche Herausnahme von Flächen

aus dem Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Boddenlandschaft“
2. Ubersicht Bau- und Bodendenkmale im Luftbild
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AnLage 1

Verfahren und Kriterien für eine mögliche Herausnahme von FLächen aus dem Land
schaftsschutzgebiet (LSG) „BoddenLandschaft“

Veranlassung: Urteil des QVG Greifswald vom 4.05.2017 zur Notwendigkeit der Heraus
nahme von Bebauungsplangebieten aus dem Geltungsbereich des LSG.
Vorbemerkungen: Ausgehend von den Schutzzielen des LSG Boddentandschaft nach § 3 der
Verordnung vom 1.10.1993 (rückwirkend nochmals verkündet am 21 .05.1996) und des
durch die UNB in den vergangenen Jahren im Rahmen erteilter Erlaubnisse gern. 5 5 der
LSG-VO praktizierten Vollzugs der Verordnung hat sich die Beachtung folgender Punkte als
wesentliche Entscheidungsgrundlage verfestigt.
Vor dem Grundsatz der Gleichbehandlung müssen sie deshalb auch künftig bei einer not
wendig werdenden Herausnahme von Bebauungsplänen die wesentliche Entscheidungs
grundlage bilden. Darüber hinaus ist zu beachten, dass Herausnahmen aus der engeren
Schutzzone des LSG grundsätzlich nicht möglich sind.
Wesentliche Prüfkritehen für eine mögliche Herausnahme von BebauungspLänen aus der
weiteren Schutzzone des LSG Boddenlandschaft:

Die Gemeinde kann aufgrund objektiver Gründe die vorgesehene Planung nicht an an
derer Stelle im Gemeindegebiet, z. B. außerhalb des LSG oder in naturschutzfachlich
weniger sensiblen Bereichen der weiteren Schutzzone umsetzen (aktuell fehlendes Flä
cheneigentum ist dabei nicht entscheidend!).

> Die neue Bebauung rnuss sich unmittelbar an vorhandene Ortslagen (Innenbereiche) von
städtebaulichem Gewicht und möglichst kompakt und harmonisch anfügen (kein Stachel
in die Landschaft!).

> Weitere besondere Naturschutzbelange (Arten- und Biotopschutz, Natura 2000 Gebiete,
Gewässerschutzstreifen, bereits existente KompensationsfLächen etc.) dürfen nicht o
der zumindest nicht erheblich betroffen sein.

Die Dimensionierung des Vorhabens/Bebauungsplanes muss Landschaftsverträglich sein
(FLächengröße, Bauhöhen, Baustil etc.) und gegenüber der freien Landschaft muss eine
landschaftsgerechte Eingrünung mit heimischen Gehölzstrukturen erfolgen.

Die vollständige Ausgleichbarkeit aller Eingriffe innerhalb des LSG (räumlich und funktio
neLl), einschließlich Sicherung der Flächen über Dienstbarkeiten, muss entweder durch
Aufwertung einer zumindest gLeichgroßen Fläche in der engeren Schutzzone oder durch
Aufwertung von entsprechenden Flächen in der weiteren Schutzzone und, soweit möglich,
Einbeziehung in die engere Schutzzone erfolgen. Eine Naturalkompensation im Gemeinde-
gebiet hat oberste Priorität vor einer ggf. möglichen Nutzung eines Okokontos im LSG
(Ausnahme: Gemeinde hat ein eigenes Okokonto).
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AnLage 2
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Ribnitz-Damgaflen, den 20.09.20 18

Amt Barth AMT BAR1H
Der Amtsvorsteher Der Amtsvorsoehu‘r

Teergang 2
18356 Barth Eing. 2. S,/.O] //

Ablage - Nr.: Bearbeiter : Ansprechpanner Herr Schulz Ihr Schreiben vom:
18- 136 Schu/KN 30.08.2018

Tel. :03821-893242
Fax :03821-893299
e-mail:mario.schutz@boddenland.de

Betr.: Bebauungsplan Nr. 20 “Floating Houses Fuhlendorf‘ der Gemeinde Fuhlendorf. Beteiligung der Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren.

hiermit erteilen wir unsere Zustimmung zum o. g. Bebauungsplan der Gemeinde Fuhlendorf.

Für Hausinstallationsanlagen mit Trinkwassenerbräuchen größer 3.0 l!s wird nach Vorlage des ermittelten
Spitzenbedarfs ein Trinkwassen‘onatsbehälter vom Anschlussnehmer gefordert.

Die Löschwassen‘ersorgung kann nur im Rahmen der Kapazitäten des vorhandenen THnkwassemetzes erfolgen.

Vorhandene Hvdranten können zur Erstbrandbekämpfung eingesetzt werden.

Eine Bereitstellungspflicht von Löschwasser seitens der Wasser und Abwasser GmbH -Boddenland- besteht
nicht.

Bezüglich der Schmutzwasserentsorgung ist durch die fortschreitenden Investionen im Bereich des
Ferienewohnnungsbaus die noch freie Aufnahrnekapazität der Kläranlage in Barth zu berechnen.

Mf.lichem Gruß ;. V t‘% -CIQ

i. V. g r i. V. Schulz
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